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5  Die Ausweitung von Kindererziehungszeiten 
in der GRV

5.1 Vorbemerkungen

Im Folgenden soll ein konkreter Vorschlag für eine familienge-
rechte Reform der gesetzlichen Rentenversicherung vorgestellt 
werden. Dabei wird unterstellt, dass die rentenbegründenden 
und -steigernden Zeiten der Kindererziehung von derzeit drei 
bzw. einem Jahr um jeweils zwei Jahre angehoben werden (sog. 
„2+-Modell“). Diese Ausweitung soll sowohl für Geburten vor 
1992 als auch für Geburten nach 1991 gelten. Für Geburten vor 
1992 werden dann also maximal drei Jahre statt bisher einem 
Jahr, für Geburten nach 1991 maximal fünf Jahre statt bisher drei 
Jahren Kindererziehungszeit angerechnet. Diese Ausweitung 
soll nicht nur für den zukünftigen Rentenzugang gelten, sondern 
auch bereits auf den Rentenbestand angewendet werden. Zeiten 
der Kindererziehung werden weiterhin mit maximal 0,0833 Ent-
geltpunkten pro Monat bewertet. Maximal können daher durch 
das 2+-Modell zusätzlich zwei Entgeltpunkte pro angerechne-
tem Kind erworben werden. Alle anderen Komponenten des 
Rentenrechts werden als konstant unterstellt. Insbesondere wird 
die Kinderberücksichtigungszeit von zehn Jahren nicht verlän-
gert. Die zur Berechnung verwendeten aktuellen Rentenwerte 
Ost bzw. West entsprechen den in 2005 gültigen Werten.
Datengrundlage der Berechnungen ist ein Scientific Use File 
(SUF) der Rentenzugangsstatistik des Jahres 2003, das vom 
VDR zur Verfügung gestellt wurde. Dieser Datensatz enthält 
eine 10%-Stichprobe des Rentenzugangs an Altersrenten, Er-
werbsminderungsrenten und Erziehungsrenten im Berichtsjahr 
2003. Dabei stehen anonymisierte Individualdaten von insgesamt 
100.298 Versicherten zur Verfügung, die Informationen über de-
mografische Merkmale (z. B. Geschlecht, Alter, rentenrechtlich 
berücksichtigungsfähige Kinderzahl), geografische Merkmale  
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(z. B. Wohnort Ost oder West) und rentenrechtliche Tatbestän-
de (z. B. Rentenart, Entgeltpunkte, Vorliegen und Anrechnung 
von Kindererziehungs- und Anrechnungszeiten) der jeweiligen 
Versicherten enthalten. Den Berechnungen wird grundsätzlich 
der gesamte Datensatz zugrunde gelegt. Aufgrund fehlender  
Angaben können für die Berechnungen nur 95,14% des Gesamt-
datensatzes verwendet werden. Die Stichprobe umfasst damit 
insgesamt 95.426 Fälle. Um eine einfache Hochrechnung der 
Angaben vorzunehmen, werden die Berechnungswerte für die 
fehlenden Fälle geschätzt. Eine Vergleichsrechnung zeigt, dass 
Versicherte mit fehlenden Angaben im Durchschnitt deutlich 
niedrigere Rentenansprüche erwerben. Dies wird bei der Schät-
zung berücksichtigt. Angegeben sind jeweils die bereits auf den 
gesamten Rentenzugang 2003 hochgerechneten und auf das 
Gesamt jahr bezogenen Werte.
Das 2+-Modell wird in zwei Varianten berechnet. In Variante I  
führen die zusätzlichen Entgeltpunkte gemäß den geltenden 
aktuellen Rentenwerten Ost bzw. West zu zusätzlichen An-
sprüchen. Die Ausgaben der GRV steigen um die zusätzlich er-
worbenen Ansprüche (ausgabenorientierte Einnahmenpolitik). 
Es gibt jedoch zwei implizite Gegenfinanzierungseffekte. Ein 
impli ziter Gegenfinanzierungseffekt tritt dadurch ein, dass die 
Kinderberücksichtigungszeit von zehn Jahren nicht verlängert 
wird. Die um zwei Jahre längere Überschneidung von Kinderer-
ziehungszeit und Kinderberücksichtigungszeit führt für Gebur-
ten ab 1992 zu einem leichten Rückgang der Ausgaben der GRV 
für die Höherbewertung von Beitragszeiten und die Gutschrift 
von Entgeltpunkten während der Kinderberücksichtigungszeit. 
Ein weiterer impliziter Gegenfinanzierungseffekt tritt dadurch 
auf, dass die höheren eigenständigen Rentenanwartschaften von 
Kindererziehenden zu etwas geringeren Ausgaben der GRV bei 
der Hinterbliebenenrente führen. Das Ausmaß des ersten Gegen-
finanzierungseffekts fließt in die Berechnungen mit ein; eine Be-
rechnung des zweiten Gegeneffektes war aufgrund fehlender In-
formationen nicht möglich. Er dürfte jedoch nur marginal sein.
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Um den Ausgabenanstieg möglichst realitätsnah abzubilden, 
werden bei der Berechnung die zusätzlichen 24 Monate Kin-
dererziehungszeit bei jedem Versicherten mit jener Zahl an 
Entgeltpunkten bewertet, mit denen die bereits angerechneten 
Kalendermonate für Kindererziehungszeit im Durchschnitt be-
wertet worden sind. Lag die Bewertung bisher bei weniger als 
0,0833 EP, wird folglich angenommen, dass dies auch in den 
zusätzlichen Monaten Kindererziehungszeit der Fall sein wird. 
Grund für diese Vorgehensweise ist die Tatsache, dass die einer 
Erziehungsperson pro Monat Kindererziehungszeit angerechne-
ten Entgeltpunkte aus verschiedenen Gründen kleiner oder sogar 
größer als 0,0833 sein können:

1.  Es wird eine vorgezogene Rente in Anspruch genommen, 
so dass der Zugangsfaktor kleiner als eins ist. Die Renten-
abschläge mindern auch die Entgeltpunkte aus Kindererzie-
hungszeiten.

2.  Es wird eine hinausgeschobene Rente in Anspruch genom-
men, so dass der Zugangsfaktor größer als eins ist. Die Ren-
tenzuschläge erhöhen auch die Entgeltpunkte aus Kinderer-
ziehungszeiten.

3.  Während der Kindererziehungszeit wird eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt und ein über-
durchschnittliches Bruttoeinkommen erzielt. Die Summe 
aus Entgeltpunkten aus Beschäftigung und Entgeltpunkten 
für Kindererziehungszeiten darf jedoch nicht die Zahl an 
Entgeltpunkten überschreiten, die maximal in einem Jahr 
durch monetäre Beiträge erworben werden kann. Wird diese 
Zahl überschritten, werden die Entgeltpunkte aus Kinderer-
ziehungszeiten gekürzt.

4.  Die Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten stammen aus 
einem Versorgungsausgleich oder werden im Rahmen eines 
Versorgungsausgleichs verringert.
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5.  Die Kindererziehungszeiten liegen in Zeiten, die nach dem 
Fremdrentengesetz bewertet werden.

6.  Es wird eine Teilrente in Anspruch genommen. So halbiert 
z. B. ein Teilrentenanspruch von 1/2 auch die Entgeltpunkte 
aus Kindererziehungszeiten.

Eine volle Anrechnung von je 0,0833 Entgeltpunkten pro Monat 
und Kind würde daher die entstehenden Kosten überzeichnen. 
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5.2 Ausgabenorientierte Einnahmepolitik

5.2.1  Situation vor Erhöhung der Kindererziehungszeiten

Für den Rentenzugang des Jahres 2003 belaufen sich die gesam-
ten erworbenen persönlichen Entgeltpunkte auf ca. 346 Mio.39. 
Daraus ergeben sich Bruttorentenansprüche von etwas über  
€ 8,6 Mrd. Rentenrechtlich berücksichtigt wurden im Rentenzu-
gang 2003 990 Tsd. Kinder40. Für diese wurden insgesamt 11,4 
Mio. Kalendermonate an Kindererziehungszeiten angerechnet41, 
die mit insgesamt 860 Tsd. Entgeltpunkten bewertet wurden. 
Daraus ergibt sich eine tatsächliche Bewertung der Kindererzie-
hungszeit mit 0,7577 EP monatlich. Bezogen auf ein Jahr wur-
den 10,3 Mio. Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten ange-
rechnet; aus diesen Zeiten stammen somit 2,98% der gesamten 
erworbenen Entgeltpunkte. Die dadurch entstehenden jährlichen 
Bruttorentenansprüche belaufen sich auf € 264,6 Mio.; dies sind 
3,06% der gesamten erworbenen Bruttorentenansprüche42.

39  Im zugrunde liegenden Datensatz wurde die Summe der maximal erreichbaren 
individuellen Entgeltpunkte auf 70 beschränkt. Da es eine geringe Zahl von Ver-
sicherten gibt, deren Anwartschaft 70 Entgeltpunkte übersteigt (insgesamt betrifft 
dies 1,6% des Rentenzugangs), wird die gesamte Zahl von persönlichen Entgelt-
punkten geringfügig unterschätzt.

40  Im verwendeten Datensatz werden maximal fünf Kinder einzeln ausgewiesen. 2% 
der Fälle im Datensatz weisen das Merkmal „fünf und mehr“ Kinder auf. Da man 
annehmen kann, dass ein kleiner Teil dieser 2% sechs oder noch mehr Kinder hat, 
wird die Zahl der Kinder leicht unterschätzt.

41  Durchschnittlich wurden demnach pro Kind 11,47 Kalendermonate Kindererzie-
hungszeit angerechnet. Der Unterschied zu einer Anrechnung von zwölf Monaten 
pro Kind ergibt sich dadurch, dass in einigen Fällen die Kindererziehungszeit zwi-
schen den Ehepartnern aufgeteilt wurde und einige Kinder im ersten Lebensjahr 
verstorben sind.

42  Abweichungen zum relativen Anteil der Entgeltpunkte an allen EP entstehen 
durch Rundungsfehler und v. a. durch die approximative Berechnung der ge-
samten Bruttorentenansprüche. Die Abweichung von „nur“ 0,08 Prozentpunkten 
spricht jedoch dafür, dass die relevanten Daten relativ exakt ermittelt wurden.
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Die Anrechnung von weiteren 24 Monaten Kindererziehungs-
zeit pro Kind würde pro Jahr zu zusätzlichen 19,9 Mio. Entgelt-
punkten aus Kindererziehungszeiten führen. Die Gesamtzahl an 
Entgeltpunkten aus Kindererziehungszeiten würde somit 30,3 
Mio. betragen; dies wären 8,26% der insgesamt erworbenen 
Entgeltpunkte. Die zusätzlich erworbenen Entgeltpunkte wür-
den zu zusätzlichen Bruttorentenansprüchen in Höhe von € 511 
Mio. führen. Die gesamten Bruttorentenansprüche aus Kinder-
erziehungszeiten würden sich dann pro Jahr auf € 775,2 Mio. 
belaufen, dies wären 8,24% der gesamten erworbenen Brutto-
rentenansprüche. Die Tabelle 10 fasst die Ergebnisse nochmals 
im Überblick zusammen.

5.2.2 Schätzung der Kosten des 2+Modells

Allein für den Rentenzugang 2003 ohne Hinterbliebenenrenten 
betragen die zusätzlichen jährlichen Ausgaben der GRV durch 
Umsetzung des 2+-Modells ca. € 510,6 Mio.
Nimmt man in einer groben Schätzung an, dass der Rentenbe-
stand aus 18 bis 20 Rentenzugangsjahrgängen besteht und diese 
in Größe und Struktur vergleichbar sind, würden die jährlichen 
Zusatzbelastungen der GRV zwischen € 9,2 und € 10,2 Mrd. 

Tabelle 10: Zusätzliche Bruttorentenansprüche und zusätzliche Entgeltpunk-
te im 2+-Modell (in Mio. und in vH)

Status Quo 2+-Modell

(1)  Gesamte persönliche EP (in €) 346,3 366,2

(2)  Gesamte Bruttorentenansprüche 8.637,6 9.148,1

(3)  Angerechnete EP für KErzZ 10,3 30,3

(4)  Anteil EP aus KErzZ an ges. EP 3,0 % 8,3 %

(5)  Bruttorentenansprüche aus KErzZ (in €) 264,6 775,2

(6)  Anteil von (5) in vH 3,1 % 8,2 %
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betragen. Geht man weiterhin davon aus, dass der Rentenbe-
stand aus 19,5 identischen Rentenzugangskohorten besteht43, so 
belaufen sich die zusätzlichen Ausgaben auf € 9,96 Mrd. Zur 
Finanzierung dieser Zusatzbelastung müsste entweder der Bei-
tragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung um 1,3 bis 1,4 
Prozentpunkte angehoben werden, oder der Bundeszuschuss 
müsste entsprechend steigen. Im bestehenden Recht würde ein 
Teil der Zusatzbelastung ohnehin vom Bund übernommen, da 
bei einer Umsetzung des 2+-Modells der § 177 SGB VI, der 
die Beitragszahlungen des Bundes für Kindererziehungszeiten 
regelt, geändert werden müsste. Bei der Bemessung des Bundes-
zuschusses wäre nun nicht mehr die Zahl der unter Dreijährigen, 
sondern die Zahl der unter Fünfjährigen relevant. Der Anteil der 
Rentenansprüche, der auf Kindererziehungszeiten beruht, würde 
von ca. 3% auf ca. 8,25% wachsen.
Weiterhin ist noch zu klären, inwieweit die hier nicht beachte-
ten Hinterbliebenenrenten die Zusatzkosten erhöhen würden. 
Eine exakte Quantifizierung dieses Effekts ist aufgrund der Da-
tenlage nicht möglich. Wenn man jedoch unterstellt, dass der 
im Rentenversicherungsbericht 2003 ausgewiesene Anteil der 
Kindererziehungszeiten in Hinterbliebenenrenten44 zu den ge-
samten Rentenansprüchen aus Kindererziehungszeiten (5,65%) 
analog für die zusätzlich entstehenden Ansprüche aus Kinderer-
ziehungszeiten bei Umsetzung des 2+-Modells gilt, so belaufen 

43  Rechnet man die Ausgaben für Kindererziehungszeiten vor Umsetzung des 
2+-Modells auf den Rentenbestand hoch, so ergeben sich unter den o. a. Annah-
men Rentenausgaben für Kindererziehungszeiten in Höhe von € 5,16 Mrd. Dies 
entspricht fast exakt den Angaben des VDR im Rentenversicherungsbericht 2003, 
der ohne Hinterbliebenenrenten, aber unter Berücksichtigung der Erziehungsren-
ten, von einem Aufwand in Höhe von € 5,156 Mrd. für gewährte Kindererzie-
hungszeiten ausgeht. Zudem beträgt die mittlere Rentenbezugszeit von Frauen, 
denen zum weit überwiegenden Teil die Kindererziehungszeiten angerechnet 
werden, ebenfalls ca. 19,5 Jahre.

44  Vgl. Bundesregierung (2003, S. 53 ff.).
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sich die zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Hinterbliebenen-
rente auf ca. € 519-577 Mio.
Die gesamten zusätzlichen Rentenausgaben der GRV würden dann 
also auf ca. € 9,7-10,8 Mrd. steigen. Geht man wiederum davon 
aus, dass der Rentenbestand aus 19,5 identischen Rentenzugangs-
kohorten besteht, dann betragen die Zusatzlasten der GRV ca.  
€ 10,5 Mrd. pro Jahr. Zur Finanzierung wäre insgesamt eine Bei-
tragssatzerhöhung um 1,5 Prozentpunkte auf dann 21,0% nötig.

5.2.3 Die Zusatzbelastung bis 2040

In den nächsten Jahren wird sich sowohl die Zahl der Renten-
empfänger als auch die Struktur des Rentenbestandes ändern. 
Interessant ist daher die Frage, wie sich die jährliche Zusatzbe-
lastung der GRV bei Umsetzung des 2+-Modells in der Variante 
I in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten verändern wird. Die 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte hat dies im Rahmen 
dieses Gutachtens mithilfe eines Simulationsmodells berech-
net45. Die Ergebnisse finden sich in Tabelle 11.
Man erkennt, dass sich im Rentenbestand bislang kaum Versi-
cherte befinden, deren Kinder seit 1992 geboren wurden. Würde 
man, wie dies in der Vergangenheit üblich war, eine Verlänge-
rung der Kindererziehungszeiten um zwei Jahre allein für Ge-
burten seit 1992 einführen, wären die zusätzlichen Kosten bis 

45  Die Autoren danken Herrn Dr. Reinhold Thiede für die Zurverfügungstellung der 
Berechnungen.

Tabelle 11: Zusatzkosten einer Erhöhung der Kindererziehungszeiten in der 
GRV (in Mrd. €)

Zusätzliche Ausgaben im Jahr 
2010

im Jahr 
2020

im Jahr 
2030

im Jahr 
2040

KErzZ für Geburten vor 1992 11,7 11,9 10,4 6,3

KErzZ für Geburten nach 1992 0,1 0,5 2,9 6,6

Insgesamt 11,8 12,4 13,3 12,9
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zum Jahr 2020 nur sehr gering. Die Ungleichbehandlung von 
Versicherten, deren Kinder vor 1992 bzw. seit 1992 zur Welt 
gekommen sind, würde aber noch weiter gesteigert. Insgesamt 
werden die Zusatzkosten zwischen € 12 und 14 Mrd. pro Jahr 
schwanken, der Beitragssatz zur GRV würde so bei Umsetzung 
des 2+-Modells um 1,7-2,0 Prozentpunkte höher liegen als im 
status quo.

5.2.4 Gegenfinanzierungseffekte

Wie bereits oben beschrieben, werden die Mehrausgaben der 
GRV durch die Verlängerung der Kindererziehungszeiten zum 
Teil durch geringere Ausgaben für Kinderberücksichtigungs-
zeiten kompensiert. Dieser Effekt wurde in den obigen Berech-
nungen noch nicht berücksichtigt. Die BfA hat im Rahmen ihrer 
Simulationsrechnung auch diesen Effekt bestimmt46. Die Ergeb-
nisse sind in Tabelle 12 aufgeführt.

46  Die Berechnungen beruhen dabei auf einer Sonderauswertung der AVID 1996. 
Dabei wurde ermittelt, in welchem Umfang sich aufgrund der Regelungen bez. 
der Kinderberücksichtigungszeiten zusätzliche Entgeltpunkte für die kindererzie-
henden Versicherten ergeben werden. Da die AVID-Stichprobe Versicherte der 
Geburtsjahrgänge 1936 bis 1955 enthält, deren Kinder typischerweise vor 1992 
geboren wurden, wird dabei fiktiv davon ausgegangen, dass auch in diesen Fällen 
bereits drei Jahre an Kindererziehungszeiten angerechnet wurden.

Tabelle 12: Gegenfinanzierungseffekte

Zusätzliche Ausgaben im Jahr 
2010

im Jahr 
2020

im Jahr 
2030

im Jahr 
2040

Ohne Anrechnung der  
Kinderberücksichtigungszeiten

11,8 12,4 13,3 12,9

Mit Anrechnung der  
Kinderberücksichtigungszeiten

11,8 12,3 13,0 12,3

Minderung der Mehrausgaben 0 % 0,4 % 2,1 % 4,9 %
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Man erkennt, dass der Gegenfinanzierungseffekt zunächst nur 
marginal ausfällt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Hö-
herbewertung von Beitragszeiten bzw. die Gutschrift von Ent-
geltpunkten während der Kinderberücksichtigungszeit nur für 
den Rentenzugang seit dem 1.1.2002 und für Kinder, die seit 
1992 geboren wurden, gilt. Erst ab 2030 nimmt der Gegenfi-
nanzierungseffekt ein spürbares Ausmaß an, bleibt jedoch im 
Verhältnis zu den zusätzlichen Ausgaben bei Umsetzung des 
2+-Modells in der Variante I bescheiden.

5.2.5 Verteilungseffekte des 2+Modells

Bei einer Umsetzung des 2+-Modells in der Variante I werden 
so gut wie alle Kindererziehenden besser gestellt. Für Kinderlo-
se ändert sich die Situation nicht, da keine Gegenfinanzierung 
innerhalb des Systems vorgenommen wird. Eine explizite Ver-
teilungsanalyse lohnt daher nicht. Interessant ist aber, wie sich 
die Umsetzung des 2+-Modells auf die Rentenanwartschaften 
der im vorhergehenden Abschnitt vorgestellten zehn weiblichen 
Biografietypen auswirkt. In der Vergangenheit war es so, dass 
Erweiterungen der Kinderberücksichtigung stets zu einer weite-
ren Spreizung der Rentenanwartschaften führten. Tabelle 13 auf 
S. 92 zeigt, dass eine Umsetzung des 2+-Modells nicht nur einen 
neutralen, sondern sogar einen egalisierenden Effekt hätte.
Denn während durch die jüngsten Rentenreformen Geburten ab 
dem Jahr 1992 stets bei der Rentenbemessung bevorzugt wur-
den, hat die Umsetzung des 2+-Modells einen gegenteiligen 
Effekt. Dies hat seinen Grund in der Tatsache, dass die Mög-
lichkeiten einer Höherbewertung von Beitragszeiten bzw. einer 
Gutschrift von Entgeltpunkten während der Kinderberücksichti-
gungszeit nur für Geburten ab 1992 bestand. Eine Ausweitung 
der Kindererziehungszeiten führt, wie bereits oben beschrieben, 
dazu, dass die zusätzlich gewährten Entgeltpunkte aus Kinder-
erziehungszeiten zum Teil durch den Wegfall von während der 
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Kinderberücksichtigungszeit gewährten Entgeltpunkten kom-
pensiert werden. Genau dies ist bei den Biografietypen BioMax 
und Bio92 der Fall. BioMax verliert in vier Jahren je 0,33 EP aus 
einer Höherbewertung von Beitragszeiten während der Kinder-
berücksichtigungszeit, so dass statt der maximal möglichen vier 
Entgeltpunkte bei Umsetzung des 2+-Modells nur zusätzliche 
4-(4*0,33) = 2,68 EP angerechnet werden. Biografietyp Bio92 
verliert in zwei Jahren je 0,33 EP aus einer Gutschrift während 
der gleichzeitigen Erziehung zweier Kinder sowie in zwei weite-
ren Jahren je 0,2 EP aus der Höherbewertung von Beitragszeiten 
während der Kinderberücksichtigungszeit, insgesamt werden so 
statt möglicher vier Entgeltpunkte lediglich 4-(2*0,33+2*0,2) = 
2,94 EP angerechnet. Biografietyp Bio 91 hatte dagegen bislang 
keine Möglichkeit, während der Kinderberücksichtigungszeit 
EP zu erwerben und bekommt die vollen vier EP angerechnet. 
Eine Umsetzung des 2+-Modells in der Variante I ist folglich 
nicht nur neutral gegenüber Geburten verschiedenen Zeitpunk-
tes, sondern verringert sogar die bislang bestehende rentenrecht-
liche Ungleichbehandlung.
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5.3 Einnahmeorientierte Ausgabenpolitik

In der Variante II soll das 2+-Modell ausgabenneutral für die 
Rentenversicherung umgesetzt werden. Dies soll durch eine Ab-
senkung des aktuellen Rentenwerts geschehen, so dass trotz der 
zusätzlichen Rentenanwartschaften aus Kindererziehungszeiten 
die Gesamtausgaben der GRV konstant bleiben.

5.3.1  Notwendige Absenkung des aktuellen Rentenwerts

Im Folgenden wird eine Abschätzung vorgenommen, um wie 
viel die aktuellen Rentenwerte Ost bzw. West verringert werden 
müssten, um eine kostenneutrale Umsetzung des 2+-Modells zu 
gewährleisten. Der durchschnittliche Wert eines Entgeltpunktes 
im Status Quo für Gesamtdeutschland ergibt sich aus dem Quoti-
enten der gesamten Bruttorentenansprüche und der gesamten er-
worbenen persönlichen Entgeltpunkte. Dabei ergibt sich ein Wert 
von 8.637.565.560/346.287.720 = 24,94 €47. Die Ausweitung der 
Kindererziehungszeiten würde die Zahl der erworbenen Entgelt-
punkte um 19,9 Mio. Entgeltpunkte auf insgesamt 366,2 Mio. 
Entgeltpunkte erhöhen. Um eine kostenneutrale Umsetzung zu 

47  Der Wert eines Entgeltpunktes betrug 2005/06 € 26,13 für Westrentner bzw. € 22,97 
für Ostrentner. Der hier ermittelte Wert ist ein „virtueller“ aktueller Rentenwert, der 
zum Ausdruck bringt, wie hoch im Durchschnitt des gesamten Rentenzugangs der 
aktuelle Rentenwert sein müsste, damit mit den ermittelten persönlichen Entgelt-
punkten gerade die Bruttorentenansprüche erfüllt werden können. Der Wert von € 
24,94 ergibt sich dabei einmal dadurch, dass der Rentenzugang sowohl aus West- 
als auch aus Ostrentnern besteht. Zusätzlich führen Einkommensanrechnungen bei 
den Erwerbsminderungsrenten sowie Teilrenten dazu, dass der virtuelle aktuelle 
Rentenwert zu niedrig ausgewiesen wird. Da es hier jedoch nur um die Ermittlung 
der ungefähr notwendigen prozentualen Verringerung der aktuellen Rentenwer-
te geht, spielen diese Einschränkungen keine große Rolle: Würde man z. B. die 
Bruttorentenansprüche der Bezieher einer Teilrente auf Vollrentenansprüche hoch-
rechnen, würden dadurch die Bruttorentenansprüche um den gleichen Prozentsatz 
erhöht wie die durchschnittlich erworbenen Entgeltpunkte pro Kind, das Verhältnis 
bliebe unverändert.
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gewährleisten, müsste dementsprechend der aktuelle Rentenwert 
um jeweils 5,44% auf € 24,71 (West) bzw. € 21,72 (Ost) sinken.

5.3.2  Verteilungseffekte des 2+Modells (Variante II)

Während Kinderlose bei Umsetzung des 2+-Modells in Variante 
II in jedem Fall schlechter gestellt werden (ihre Entgeltpunkte 
haben nun einen geringeren Wert), könnten Kindererziehende 
sowohl besser als auch schlechter gestellt werden. Die ambiva-
lente Auswirkung des 2+-Modells auf Kindererziehende ergibt 
sich aus zwei Einflussfaktoren:

1.  Pro Kind können zwar mehr EP erworben werden, aber über 
die gesamte Versichertenzeit sinkt der Wert jedes erworbe-
nen EP. Es ist also fraglich, ob die zusätzlich erworbenen EP 
aus Kindererziehungszeiten den Wertverlust pro EP (über-)
kompensieren.

2.  Auch bisher besteht nach Ablauf der dreijährigen Kinderer-
ziehungszeit die Möglichkeit, zusätzliche EP für Kindererzie-
hung zu erwerben. Grundlage dafür ist die Höherbewertung 
von Beitragszeiten während der Kinderberücksichtigungs-
zeit. Wie bereits oben ausgeführt, kommt es bei einer Aus-
weitung der Kindererziehungszeiten zu einem partiellen Ver-
lust von Ansprüchen aus Kinderberücksichtigungszeiten.

Als Faustregel lässt sich festhalten, dass kindererziehende Ver-
sicherte durch die Neuregelung umso besser gestellt werden, je 
mehr Kinder sie erzogen und je weniger Entgeltpunkte sie aus 
monetären Beitragszahlungen erworben haben. Um einen um-
fassenden Eindruck über die Verteilungseffekte zu erhalten, sind 
jedoch nicht nur die individuellen Versichertenbiografien, son-
dern auch die Rentenansprüche des Gesamthaushalts zu berück-
sichtigen.
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Im Folgenden werden zur Analyse der Auswirkungen 13 weib-
liche Versichertenbiografien und 39 Haushaltsbiografien unter-
sucht. Die 13 weiblichen Versichertenbiografien bestehen aus 
den zehn bereits in Abschnitt 3.1 beschriebenen Biografiety-
pen sowie drei weiteren typischen Versichertenbiografien, die 
sich nach dem Erwerbsverhalten der versicherten Person und 
der Zahl der erzogenen Kinder unterscheiden. Die Gesamtzahl 
von 39 Haushaltsbiografien ergibt sich durch Kombination der 
13 weiblichen Biografien mit drei männlichen Biografietypen, 
die sich lediglich in der Zahl der erworbenen Entgeltpunkte 
unterscheiden. Dabei wurde jeweils ein Berufseintritt mit dem 
21. Lebensjahr und ein Renteneintritt nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres sowie nach dem 1.1.2002 angenommen. Zudem 
wurde unterstellt, dass die Kinder nach dem 31.12.1991 geboren 
wurden. 

Zusätzliche Individualbiografien Frauen

•  Bio1K: Angenommen wird die Biografie einer Frau, die 
ein Kind erzogen hat. Nach dem Berufseintritt zu Beginn 
des 21. Lebensjahres wird acht Jahre lang eine Vollzeitbe-
schäftigung mit einem Einkommen in Höhe von 80% des 
Durchschnittseinkommens ausgeübt. Mit 29 wird das einzi-
ge Kind geboren; nach der Geburt schließen sich zwei Jahre 
Kindererziehung im Haushalt an, im Anschluss daran acht 
Jahre Teilzeitbeschäftigung mit einem Einkommen in Höhe 
von 40% des Durchschnittseinkommens. Die restliche Ver-
sichertenbiografie ist mit Vollzeitbeschäftigung zu einem 
Einkommen in Höhe von 80% des Durchschnittseinkom-
mens belegt.

•  Bio3K: Angenommen wird die Biografie einer Frau, die drei 
Kinder erzogen hat. Nach dem Berufseintritt zu Beginn des 
21. Lebensjahres wird drei Jahre lang eine Vollzeitbeschäf-
tigung mit einem Einkommen in Höhe von 80% des Durch-
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schnittseinkommens ausgeübt. Das erste Kind wird mit 24 ge-
boren, danach zwei Jahre Kindererziehungszeit im Haushalt 
und ein Jahr Teilzeitbeschäftigung mit einem Einkommen in 
Höhe von 40% des Durchschnittseinkommens. Das zweite 
Kind wird im Alter von 27 Jahren geboren, anschließend drei 
Jahre Kindererziehungszeit im Haushalt. Das dritte Kind wird 
mit 30 geboren, anschließend zehn Jahre Kindererziehungs-
zeit im Haushalt. Daran schließen sich zehn Jahre Teilzeit-
beschäftigung mit einem Einkommen in Höhe von 33% des 
Durchschnittseinkommens an. Der Rest der Versichertenbio-
grafie ist mit Vollzeitbeschäftigung und einem Einkommen in 
Höhe von 66% des Durchschnittseinkommens belegt.

•  Bio5K: Abgebildet wird der Extremfall einer Frau, die fünf 
Kinder erzogen hat und zu keiner Zeit sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt war. Die Kinder werden im 21., 24., 
27., 30. und 33. Lebensjahr der Mutter geboren.

Individualbiografien Männer 

Die Männerbiografien dienen allein zur Herleitung der Haus-
haltsbiografien von Familien unterschiedlicher Einkommens-
klassen. Sie sind in ihrem Verlauf nicht typisch, wohl aber in der 
Zahl der erworbenen Entgeltpunkte.

•  M1: Lebenslanger Geringverdiener. Angenommen wird, 
dass pro Jahr im Durchschnitt 0,8 EP erworben wurden, ins-
gesamt somit 36 EP.

•  M2: Lebenslanger Durchschnittsverdiener. Angenommen 
wird, dass pro Jahr im Durchschnitt 1,0 EP erworben wur-
den, insgesamt somit 45 EP.

•  M3: Lebenslanger Besserverdiener. Angenommen wird, 
dass pro Jahr im Durchschnitt 1,3333 EP erworben wurden, 
insgesamt somit 60 EP.
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Die Ergebnisse dieser Analyse sind in den nachfolgenden Tabel-
len 14 und 15 aufgeführt. Die Ergebnisse bei den Individual- und 
Haushaltsbiografien zeigen die Gültigkeit der oben genannten 
Faustregel. Bei den Individualbiografien werden alle Biografie-
typen mit Ausnahme von BioMin und Bio1K besser gestellt. 
Die Schlechterstellung von BioMin ergibt sich daraus, dass die 
Erweiterung der Kindererziehungszeiten zu keinen zusätzlich 
angerechneten Entgeltpunkten führt, da in den betroffenen Jah-
ren allein durch Beitragszahlungen die in einem Jahr maximal 
erzielbaren Entgeltpunkte erreicht wurden. Die Abwertung des 
aktuellen Rentenwertes um 5,44% schlägt daher voll auf die 
Rentenansprüche durch. Bio1K wird schlechter gestellt, weil die 
Rentenansprüche aus den zusätzlich erworbenen Entgeltpunk-
Tabelle 14: Rentenanwartschaften im 2+-Modell (Variante II) –  
Individualbiografien

Anwartschaft 
2005

Anwartschaft  
2+-Modell (Var. II)

Veränderung 
in vH

BioMax 601 635 +5,6%

BioMin 2.175 2.057 -5,4%

Bio91 732 791 +8,0%

Bio92 880 904 +2,8%

Bio1K 930 99 -1,2%

Bio3K 705 782 +11,0%

Bio5K 392 618 +57,6%

BioVZ1J 1.265 1.280 +1,2%

BioVZ3J 1.265 1.280 +1,2%

BioVZ6J 1.265 1.280 +1,2%

BioTZ1J 726 770 +6,0%

BioTZ3J 735 778 +5,9%

BioTZ6J 747 790 +5,7%
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ten für die Erziehung eines Kindes durch die Abwertung aller 
insgesamt erworbenen Entgeltpunkte überkompensiert werden. 
Bei den Haushaltsbiografien zeigt sich, dass bei einer Umset-
zung des 2+-Modells in der Variante II keineswegs alle kinder-
erziehenden Familien in Bezug auf das Renteneinkommen ab-
solut besser gestellt werden. Sie werden jedoch in jedem Fall im 
Vergleich zu kinderlosen Paaren besser gestellt48. Eine absolute 
Besserstellung ergibt sich für kinderreiche Familien sowie für 
Familien mit relativ geringen Rentenansprüchen aus monetären 
Beitragszahlungen. Zu prüfen ist schließlich noch, inwieweit 
die Umsetzung des 2+-Modells in der Variante II zu einer stär-
keren rentenrechtlichen Berücksichtigung der Kindererziehung 
führt. Um dies zu zeigen, werden die erworbenen Rentenanwart-
schaften von Kindererziehenden vor und nach Umsetzung des 
2+-Modells ermittelt (absolute Bewertung der erbrachten Kin-
dererziehungsleistung) und zu den insgesamt erworbenen Ren-
tenanwartschaften in Beziehung gesetzt (relative Bewertung der 
erbrachten Kindererziehungsleistung).
Es zeigt sich, dass nicht nur die absolute Berücksichtigung der 
erbrachten Kindererziehungsleistung für alle Biografietypen 
(mit Ausnahme von BioMin) zunimmt, sondern auch der relati-
ve Anteil der Ansprüche aus Kindererziehung an allen Renten-
ansprüchen.

48  Die Rentenansprüche kinderloser Paare werden immer um 5,44% abgewertet.
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Tabelle 15: Rentenanwartschaften im 2+-Modell (Variante II) –  
Haushaltsbiografien

Anwartschaft 
2005

Anwartschaft  
2+-Modell (Var. II)

Veränderung 
in vH

BioMax+M1 1.542 1.524 -1,1%

BioMax+M2 1.777 1.747 -1,7%

BioMax+M3 2.169 2.117 -2,4%

BioMin+M1 3.116 2.947 -5,4%

BioMin+M2 3.351 3.169 -5,4%

BioMin+M3 3.743 3.540 -5,4%

Bio91+M1 1.672 1.680 +0,5%

Bio91+M2 1.908 1.903 -0,2%

Bio91+M3 2.299 2.273 -1,1%

Bio92+M1 1.820 1.794 -1,4%

Bio92+M2 2.055 2.016 -1.9%

Bio92+M3 2.447 2.387 -2,5%

Bio1K+M1 1.871 1.809 -3,3%

Bio1K+M2 2.106 2.031 -3,5%

Bio1K+M3 2.498 2.402 -3,9%

Bio3K+M1 1.646 1.672 +1,6%

Bio3K+M2 1.881 1.894 +0,7%

Bio3K+M3 2.273 2.265 -0,3%

Bio5K+M1 1.333 1.507 +13,1%

Bio5K+M2 1.568 1.730 +10,3%

Bio5K+M3 1.960 2.100 +7,2%
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Anwartschaft 
2005

Anwartschaft  
2+-Modell (Var. II)

Veränderung 
in vH

BioVZ1J+M1 2.205 2.170 -1,6%

BioVZ1J+M2 2.441 2.392 -2,0%

BioVZ1J+M3 2.832 2.763 -2,5%

BioVZ3J+M1 2.205 2.170 -1,6%

BioVZ3J+M2 2.441 2.392 -2,0%

BioVZ3J+M3 2.832 2.763 -2,5%

BioVZ6J+M1 2.205 2.170 -1,6%

BioVZ6J+M2 2.441 2.392 -2,0%

BioVZ6J+M3 2.832 2.763 -2,5%

BioTZ1J+M1 1.667 1.660 -0,5%

BioTZ1J+M2 1.902 1.882 -1,1%

BioTZ1J+M3 2.294 2.253 -1,8%

BioTZ3J+M1 1.675 1.667 -0,5%

BioTZ3J+M2 1.911 1.890 -1,1%

BioTZ3J+M3 2.303 2.260 -1,8%

BioTZ6J+M1 1.688 1.679 -0,5%

BioTZ6J+M2 1.923 1.902 -1,1%

BioTZ6J+M3 2.315 2.272 -1,9%
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6 Fazit

Die Bundesrepublik Deutschland ist in höherem Maße als die 
meisten anderen industrialisierten Volkswirtschaften dem demo-
grafischen Wandel unterworfen. Die inländische Geburtenrate ist 
bei weitem nicht ausreichend, um den Bevölkerungsstand stabil 
zu halten. Verschärfend kommt hinzu, dass in den kommenden 
Jahrzehnten die geburtenstarken Jahrgänge der „Baby-Boom-
Generation“ in den Ruhestand treten und zugleich nur schwach 
besetzte Geburtenjahrgänge in die Erwerbsphase nachrücken. 
Dadurch wird sich der Altenquotient in Deutschland deutlich 
erhöhen. Dieser Anstieg des Altenquotienten lässt sich durch 
politische Maßnahmen nicht aufhalten. Selbst wenn es gelänge, 
die Fertilitätsrate zeitnah auf das bestandserhaltende Niveau an-
zuheben, könnte der Wandel im Altersaufbau der Bevölkerung 
mittelfristig nicht verhindert werden, da die Personen, die bis 
2025 in das Erwerbsleben eintreten, ja bereits geboren sind. Das 
Geburtendefizit lässt sich realistischerweise auch nicht durch 
eine verstärkte Zuwanderung lösen. Denn dazu wäre ein dras-
tischer Anstieg des Migrationssaldos erforderlich. Abgesehen 
von den sozialen Anpassungsproblemen einer massiv verstärk-
ten Immigration stellt sich die Frage, ob Deutschland tatsächlich 
in der Lage ist, hoch produktive Migranten zu attrahieren. Bei 
realistischer Betrachtung geht es also nicht mehr darum, den de-
mografischen Wandel aufzuhalten, vielmehr muss es primär das 
Ziel sein, sich auf diesen Wandel wirtschafts- wie sozialpolitisch 
einzustellen.
Der demografische Wandel verursacht vor allem in den umla-
gefinanzierten Systemen der sozialen Sicherung – und hier ins-
besondere in der gesetzlichen Rentenversicherung – erhebliche 
Belastungen.
Denn ein nach dem Umlageverfahren finanziertes soziales Si-
cherungssystem ist zur Sicherung der Leistungsansprüche darauf 
angewiesen, dass die jeweilige Erwerbstätigengeneration mit ih-
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rer Produktivkraft die in der Vergangenheit erworbenen Anwart-
schaften ihrer Elterngeneration realwirtschaftlich abdeckt. Sofern 
eine Generation weniger Kinder bekommt als die Vorgängergene-
ration – ökonomisch formuliert: sofern eine Generation zu wenig 
in das künftige Humanvermögen investiert – müssen entweder die 
Beitragssätze erhöht oder die Leistungsansprüche für diese Ge-
neration abgesenkt werden. Aus Gründen der intergenerationalen 
Gerechtigkeit ist es dabei unzulässig, die Anpassungslasten über 
höhere Beiträge auf die nachfolgenden Generationen abzuwälzen. 
Insofern sind die jüngsten Rentenreformen notwendige Maßnah-
men zur finanziellen Stabilisierung der Rentenausgaben und da-
mit auch zur Sicherung der langfristigen Finanzierbarkeit dieses 
Systems. Allerdings haben diese Reformen einen weiteren zent-
ralen Mangel des Systems nicht beseitigt: die intragenerationalen 
Umverteilungseffekte von den Familien zu den Kinderlosen.
Ein familiengerechtes System der sozialen Alterssicherung wür-
de die Erziehungsleistung deutlich stärker berücksichtigen, als 
das bislang der Fall ist. Um ungerechtfertigte Ungleichbehand-
lungen zu vermeiden, sollte jede Geburt – unabhängig vom Zeit-
punkt der Geburt, von der Höhe des Einkommens der Eltern und 
von der Erwerbsbiogafie der Erziehungsperson – einen einheit-
lichen und unbedingten Rentenanspruch auslösen. Gemessen an 
dieser Anforderung erweist sich der bisherige rentenversiche-
rungsinterne Familienleistungsausgleich als hochgradig defizi-
tär und reformbedürftig. So werden Geburten ab 1992 deutlich 
besser gestellt als frühere Geburten und die Höhe des Hinter-
bliebenenrentenanspruchs von Erziehungspersonen differiert 
nach der Ordnungszahl des Kindes und der Höhe des originären 
Rentenanspruchs. Als besonders problematisch erweist sich die 
Tatsache, dass ein Anspruch auf Kinderberücksichtigungszeit 
i. d. R. die Erwerbstätigkeit der Erziehungsperson voraussetzt. 
Damit ist diese Maßnahme weder ein Element des Familienleis-
tungs- noch des Familienlastenausgleichs.
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Im Rahmen dieses Gutachtens wird ein Modell vorgestellt, das 
dem Kriterium der Familiengerechtigkeit weitgehend entspricht. 
Durch die Anhebung der anrechnungsfähigen Zeiten der Kin-
dererziehung um je zwei Jahre (sog. „2+-Modell“) könnten die 
im Text aufgeführten Defizite der derzeitigen Regelung abge-
baut werden. Außerdem hätten alle Erziehungspersonen einen 
eigenständigen Rentenanspruch, der sich am positiven externen 
Effekt der Erziehungsleistung für die Rentenversicherung orien-
tiert. Und schließlich wäre durch eine sachadäquate Bemessung 
des zusätzlichen Bundeszuschusses an den erziehungsbedingten 
Leistungsausgaben sichergestellt, dass sich alle Gesellschafts-
mitglieder entsprechend ihrer subjektiven Leistungsfähigkeit an 
der Finanzierung der familienpolitischen Leistungen beteiligen.
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A Anhang

A.1  Hat es in der GRV eine Anspruchs inflation  
gegeben?

Bei der Gewährung von abstrakten Anspruchstiteln gegen die ge-
setzliche Rentenversicherung liegt ein häufig verkanntes Problem 
darin, dass Entlastungs- und Belastungswirkungen der GRV zeit-
lich auseinander fallen: Ansprüche können sofort vergeben werden, 
während die finanzielle Belastung der Versicherten erst wesentlich 
später eintritt. Wie die „Neue Politische Ökonomie“ zeigt, kann 
dies im demokratischen Willensbildungsprozess und aufgrund der 
Komplexität des Sozialversicherungsrechts dazu führen, dass die 
Höhe der Leistungsansprüche über das effiziente Maß hinaus an-
gehoben wird49. Im Folgenden wird zunächst untersucht, ob es in 
Deutschland zu einer solchen „Anspruchsinflation“ gekommen ist. 
Im Anschluss wird dann analysiert, wie sich die Bewertung der 
gewährten Ansprüche im Zeitverlauf entwickelt hat.
Drei Mechanismen führen intertemporal zu einer Vermehrung 
der Ansprüche an die GRV:

•  die Ausweitung des versicherten Personenkreises,
•  die Ausweitung der versicherten Risiken und
•  die Anerkennung oder Höherbewertung von Ansprüchen aus 

sozialpolitischen Erwägungen bzw. im Rahmen des sozialen 
Ausgleichs.

Die Ausweitung des versicherten Personenkreises hat in der Re-
gel den oben beschriebenen Effekt. Die Einnahmen der GRV 
steigen, da die neu hinzukommenden Versicherten zunächst nur 
Beiträge entrichten. Die finanzielle Belastung der gesetzlichen 

49  Vgl. grundlegend Browning (1975) sowie für einen Überblick über die relevante 
Literatur Mulligan/Gil/Sala-i-Martin (2002).
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Rentenversicherung tritt erst zu einem späteren Zeitpunkt ein, 
nämlich dann, wenn die neu hinzugekommenen Versicherten 
ihre Ansprüche in der Ruhestandsphase geltend machen.
Eine Auswertung der wichtigsten rentenpolitischen Maßnahmen 
seit Bestehen der umlagefinanzierten Rentenversicherung zeigt50, 
dass es seit 1957 tatsächlich zu erheblichen Ausweitungen des 
versicherten Personenkreises gekommen ist (vgl. Anhang A.2). 
Allerdings waren diese Erweiterungen der Versicherungspflicht 
sehr unterschiedlich motiviert. So folgten z. B. die Ausweitung der 
Versicherungsleistungen auf Flüchtlinge und Vertriebene durch 
das Fremdrentengesetz, die Versicherungspflicht von Behinderten 
in Werkstätten und die Anrechnung von Kindererziehungszeiten in 
erster Linie sozialpolitischen Notwendigkeiten. Auf der anderen 
Seite folgte aber z. B. die Ausweitung der Versicherungspflicht auf 
alle Angestellten nachweislich dem Ziel der Konsolidierung der  
Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem 
Konjunktur einbruch 1966/67. Die Möglichkeit zur freiwilligen 
Versicherung und zur Nachentrichtung von Beiträgen durch die 
Rentenreform 1972 diente der Finanzierung der flexiblen Alters-
grenze, der vorgezogenen Rentenanpassung 1973 und weiterer 
Ausweitungen der Rentenleistungen in den 1970er Jahren. Auch 
die jüngsten Erweiterungen des Versichertenkreises um arbeit-
nehmerähnliche Selbständige und geringfügig Beschäftigte ist 
eher eine Reaktion auf das Wegbrechen der Finanzierungsbasis der 
GRV denn der Versuch, den betroffenen Personen eine ausreichen-
de Altersvorsorge zu sichern. Der Zähler der Rentenanspruchs-
komponente, die Summe der gewährten Entgeltpunkte, hat auf-
grund dieser Maßnahmen im Zeitverlauf zugenommen bzw. wird 
weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund sind auch Vorschläge 
zu sehen, den Versichertenkreis um Selbständige und Beamte zu 
erweitern51. 

50  Vergleiche zum Folgenden insbesondere Hermann (1990).

51  Für eine Übersicht über die Finanzierungseffekte einer solchen Politik vgl. Dünn/
Fasshauer (2003, S. 457 f.).
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Hierdurch könnten zwar kurz- und mittelfristig positive Finan-
zierungseffekte für die Rentenversicherung entstehen, langfris-
tig würde jedoch die Rentenanspruchskomponente belastet wer-
den. Auch bei intertemporaler Betrachtung hätte die Ausweitung 
des versicherungspflichtigen Personenkreises keinen positiven 
Finanzierungseffekt, da der betroffene Personenkreis aufgrund 
seiner höheren Lebenserwartung im Durchschnitt höhere Kosten 
verursacht. Allerdings würde auch hier, sofern die Ausweitung 
nicht auch bereits im Ruhestand befindliche Personen betrifft, 
der Belastungseffekt erst zu einem späteren Zeitpunkt spürbar 
werden.
Neben der Ausweitung des versicherungspflichtigen Personen-
kreises könnte eine Ausweitung der Ansprüche auch durch eine 
Ausweitung der von der gesetzlichen Rentenversicherung über-
nommenen Risiken verursacht worden sein. Traditionell werden 
in der gesetzlichen Rentenversicherung folgende Risiken abge-
sichert:

• Langlebigkeit,
• Erwerbsunfähigkeit und
• Hinterbliebenenschaft.

Das Risiko der Langlebigkeit wird in der GRV durch die Vergabe 
von Leibrenten abgesichert, d. h. dass die Rentenzahlungen bis 
zum Lebensende geleistet werden. Die Absicherung dieses Risi-
kos ist seit jeher originärer Bestandteil der gesetzlichen Renten-
versicherung. Auch die staatlich geförderte private Lebensversi-
cherung („Riester-Rente“) setzt voraus, dass das Anlageprodukt 
das sog. „biometrische Risiko“ der Langlebigkeit abdeckt.
Das Risiko der Invalidität bzw. Erwerbsunfähigkeit wird in der 
GRV dadurch versichert, dass im Falle einer anerkannten voll-
ständigen oder teilweisen Erwerbsminderung schon vor Erreichen 
der Regelaltersgrenze eine Rente gezahlt wird. Diese bemisst sich 
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zudem nicht nach den bis zu diesem Zeitpunkt akkumulierten An-
sprüchen, sondern es wird eine fiktive Hinzurechnung von Ansprü-
chen vorgenommen, die abbilden soll, welches Anspruchsniveau 
der betroffene Versicherte wahrscheinlich bis zur Regelaltersgren-
ze erreicht hätte, wenn er nicht invalide geworden wäre. Auch das 
Invaliditätsrisiko ist bereits seit der Rentenreform 1957 Bestandteil 
der GRV, es wurde jedoch im Zeitverlauf erweitert. So wurde z. B. 
die flexible Altersgrenze, die langjährigen Versicherten vorzeitig 
eine abschlagsfreie Altersrente ermöglichte, explizit damit begrün-
det, dass Versicherte mit langen Beitragszeiten im Erwerbsleben 
„verbraucht“ worden seien und ihnen daher eine vorzeitige Al-
tersrente zuerkannt werden sollte. Die flexible Altersgrenze wurde 
zwar mit der Rentenreform 1992 wieder abgeschafft; Vorschläge 
in diese Richtung existieren jedoch weiterhin52. 
Das Risiko der Hinterbliebenenschaft wird über die Witwen- 
bzw. Witwer- sowie die Waisenrenten abgesichert. Abgesichert 
wird hier letztlich das Haushaltseinkommen der Hinterbliebe-
nen, wenn der (Haupt-)verdiener stirbt. Die Hinterbliebenenren-
ten sind seit 1911 obligatorischer Bestandteil der gesetzlichen 
Alterssicherung. Durch die jüngsten Rentenreformen wurden 
die Leistungen bei Hinterbliebenenschaft jedoch wesentlich ein-
geschränkt, so dass strittig ist, ob Hinterbliebenenschaft über-
haupt noch als versichertes Risiko der GRV zu gelten hat oder 
ob Hinterbliebenenrenten nicht als eine (versicherungsfremde) 
Maßnahme des sozialen Ausgleichs anzusehen sind. Die Ein-
schränkung ergibt sich daraus, dass mit Inkrafttreten des Al-
tersvermögensergänzungsgesetzes im Jahr 2001 die Einkom-
mensanrechnung auf die Hinterbliebenenrente stark verschärft 
wurde. Ursprünglich begründeten Witwen- bzw. Witwerrenten 

52  Nach den Reformvorschlägen der Herzog-Kommission soll z. B. Versicherten mit 
45 Beitragsjahren ein abschlagsfreier Zugang zur Altersrente ermöglicht werden 
(vgl. Kommission „Soziale Sicherheit“ zur Reform der sozialen Sicherungssyste-
me (2003)). Für eine umfassende Diskussion dieser Vorschläge vgl. Kaldibayewa/
Thiede (2004).

080604-DBK_Renten.indd   108 04.06.2008   12:21:59 Uhr



109

einen unbedingten Rechtsanspruch. Spätestens seit 2001 haben 
sie den Charakter einer bedürftigkeitsgeprüften Leistung. Die 
„neue“ Natur der Hinterbliebenenrenten kann an dieser Stelle 
nicht ausführlich diskutiert werden; dennoch lässt sich festhal-
ten, dass der Umfang des traditionell in der GRV abgesicherten 
Risikos der Hinterbliebenenschaft in den vergangenen Jahren 
zumindest deutlich reduziert wurde.
Neben diesen traditionellen Sicherungsfunktionen hat die gesetz-
liche Rentenversicherung in den letzten Jahrzehnten auch zuneh-
mend Arbeitsmarktrisiken mitversichert, so dass in diesem Zusam-
menhang tatsächlich von einer Ausweitung des versicherten Risikos 
gesprochen werden kann. Am augenscheinlichsten geschah dies 
durch die massiven Frühverrentungen in den 1980er und 1990er 
Jahren über die Altersrente bei Arbeitslosigkeit und Altersteilzeit. 
Ziel war es, durch die Förderung des Austritts aus dem Erwerbs-
leben älterer Arbeitnehmer den Angebotsdruck auf dem Arbeits-
markt und somit die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Die GRV wur-
de offen als Instrument der Arbeitsmarktpolitik eingesetzt. Diese 
Politik muss jedoch als gescheitert betrachtet werden53.
Unabhängig davon steht seit längerem in der Diskussion, ob bei 
der Entscheidung über den Grad der Erwerbsminderung der sog. 
„konkreten“ oder aber der „abstrakten“ Betrachtungsweise ge-
folgt werden soll. Eine Person gilt als teilweise erwerbsgemin-
dert, wenn sie nur noch zwischen drei und sechs Stunden täglich 
erwerbstätig sein kann. Kann sie weniger als drei Stunden er-
werbstätig sein, gilt sie als vollständig erwerbsgemindert. Nach 
der abstrakten Betrachtungsweise reicht diese Unterscheidung zur 
Abgrenzung aus. Nach der konkreten Betrachtungsweise wird bei 
einer teilweisen Erwerbsminderung zusätzlich geprüft, ob die be-
troffene Person auch faktisch in der Lage ist, einen Arbeitsplatz zu 
finden, der eine Beschäftigung zwischen drei und sechs Stunden 
ermöglicht. Ist dies nicht der Fall, gilt diese Person als vollstän-

53  Zur Diskussion des Scheiterns dieser Politik vgl. z. B. Mulligan/Sala-i-Martin 
(1999, S. 28 f.)
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dig erwerbsgemindert. Aufgrund der ständigen Rechtsprechung 
der Sozialgerichtsbarkeit hat sich die konkrete Betrachtungsweise 
durchgesetzt. Die GRV trägt somit das Erwerbsrisiko von teilwei-
se erwerbsgeminderten Versicherten mit54. Im Ergebnis lässt sich 
folglich nicht eindeutig bestimmen, ob die versicherten Risiken 
ausgeweitet wurden und dadurch die GRV zusätzlich finanziell 
belastet haben. Auf der einen Seite ist die GRV ganz unzweifel-
haft durch die Übernahme eines Teils des Arbeitslosigkeitsrisikos 
belastet worden, auf der anderen Seite jedoch hat es gerade bei 
den Hinterbliebenenrenten Einschränkungen des versicherten Ri-
sikos gegeben. Künftig ist eher mit einer Einschränkung der durch 
die GRV versicherten Risiken auf den Kernbereich der Alters- und 
Invaliditätssicherung zu rechnen.
Gleiches gilt für die Zuerkennung von Ansprüchen aus sozialpo-
litischen Erwägungen, d. h. für Leistungen im Rahmen des sozi-
alen Ausgleichs. Darunter sind insbesondere jene Ansprüche zu 
verstehen, die von der GRV für Zeiten gewährt werden, in de-
nen ein Versicherter aus Gründen, die ihm nicht anzulasten sind, 
keine oder nur geringe Beiträge gezahlt hat (sog. Anrechnungs-
zeiten). Auch diese Maßnahmen können hier nicht erschöpfend 
behandelt werden. Festzuhalten bleibt jedoch, dass spätestens 
seit der Rentenreform 1992 das Äquivalenzprinzip in der Ren-
tenversicherung deutlich gestärkt wurde. Einzig im Bereich der 
Kindererziehungszeiten hat es seitdem noch Leistungsauswei-
tungen gegeben, diese sind jedoch nicht als Maßnahme des sozi-
alen Ausgleichs zu sehen – obwohl sie z. T. unglücklicherweise 
nach dem Bedarfsprinzip ausgestaltet waren und sind. In Tabelle 
16 auf S. 116 sind die wichtigsten Änderungen bei den Maßnah-
men des sozialen Ausgleichs aufgeführt.
Als Fazit lässt sich somit in Bezug auf die Ausgangsfrage festhal-
ten, dass es durchaus zu einer spürbaren Belastung der (abstrakten) 
Anspruchskomponente in der gesetzlichen Rentenversicherung 

54  Die Bundesagentur für Arbeit zahlt an die GRV dafür eine Kompensation; diese 
steht jedoch in keinem Verhältnis zu den verursachten Lasten.
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gekommen ist. Diese zusätzlichen Belastungen sind zum Teil be-
reits heute spürbar, zum Teil werden sie erst in den nächsten Jah-
ren zum Tragen kommen. Zurückzuführen sind sie weitestgehend 
auf die Ausweitung des versicherten Personenkreises und auf die 
Ausweitung des versicherten Risikos um das Arbeitsmarktrisiko. 
In den letzten Jahren ist jedoch die Tendenz erkennbar, die gesetz-
liche Rentenversicherung wieder stärker nach dem Äquivalenz-
prinzip auszugestalten und den Leistungskatalog auf die Kernbe-
reiche der Alters- und der Invaliditätssicherung einzugrenzen.
Weiterhin ist zu klären, ob die Art der Bewertung der (abstrak-
ten) Anspruchskomponente zusätzliche Belastungen für die 
gesetzliche Rentenversicherung verursacht hat. Teilweise fin-
det sich die Behauptung, dass übermäßige Rentenanpassungen, 
insbesondere die zweistelligen Rentenerhöhungen zu Beginn 
der 1970er Jahre, zur finanziellen Schieflage der GRV beige-
tragen haben55. Grundsätzlich kämen dafür zwei Ursachen in 
Betracht. Zum einen könnte es zu überhöhten diskretionären 
Rentenanpassungen gekommen sein, zum anderen könnte die 
Art der Rentendynamisierung zu systematisch überhöhten An-
passungen geführt haben. Ersteres kann direkt ausgeschlossen 
werden. Denn immer dann, wenn bei der Rentenanpassung 
von der eigentlichen Rentenanpassungsformel diskretionär ab-
gewichen wurde, geschah dies zum Nachteil der Rentner. So 
wurde bereits 1958 eine Rentenanpassung ganz ausgesetzt. 
In den Jahren 1979, 1980 und 1981 wurden die Anpassungs-
sätze diskretionär festgesetzt und lagen unterhalb jener Sätze, 
die sich nach der damals gültigen Rentenanpassungsformel er-
geben hätten. Im Jahr 2000 wurden die Renten nur nach der 
Inflationsrate angepasst. Schließlich wurde durch das 2. SGB 
VI-Änderungsgesetz die Rentenanpassung im Jahr 2004 ausge-
setzt. Zu „überhöhten“ Rentenanpassungen könnte es demnach 
nur gekommen sein, wenn die (jeweils geltende) Rentenanpas-
sungsformel dazu geführt hat, dass die Renten stärker als die 

55  So z. B. Barbier (2003).
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zugrunde liegende Finanzierungsbasis angestiegen sind. Die 
Rentenanpassungsformel hat seit der Rentenreform 1957 eine 
Vielzahl von Veränderungen erfahren. Grund dafür war, dass 
die 1957 eingeführte Rentenanpassungsformel tatsächlich im 
Laufe der Zeit dazu führen musste, dass die Rentenansprüche 
im Verhältnis zur Finanzierungsbasis bzw. zu den Einkommen 
der Erwerbstätigen übermäßig zunahmen56. Dafür gab es drei 
Gründe:

•  Von 1958 bis 1983 folgte die Anpassung der Renten nicht 
der aktuellen Veränderungsrate der Einkommen, sondern 
der Entwicklung des arithmetischen Mittels aus den Durch-
schnittsentgelten des zweiten, dritten und vierten Jahres vor 
dem Rentenanpassungszeitpunkt. Dadurch erfolgte die Ren-
tenanpassung mit einer entsprechenden zeitlichen Verzöge-
rung. Dies war bei stetig steigenden Einkommen weitgehend 
unproblematisch. In Folge der Rezession nach den Ölpreis-
schocks der 1970er Jahre gingen die (Real-)Einkommen je-
doch zurück, während die Rentenanpassungen sich noch an 
den Einkommenszuwächsen vor der Rezession orientierten. 
Durch die zeitlich verzögerte Rentenanpassung wurden die 
Erwerbstätigen somit in der Abschwungphase zusätzlich mit 
steigenden Rentenversicherungsbeiträgen belastet.

•  Von 1958 bis 1991 wurden die Renten gemäß der Brut-
tolohnentwicklung angepasst. Dies war ebenfalls solange 
unproblematisch, wie die Steuer- und Abgabenquote der 
Arbeitseinkommen nicht stärker zunahm als die Steuern 
und Abgaben, die auf den Renten lasteten. Dies war je-
doch nicht der Fall. Insbesondere seit den 1970er Jahren 
nahmen die Steuern und Abgaben auf die Bruttoeinkom-
men stark zu, während die Steuer- und Abgabenbelastung 

56  Bis 1949 waren der GRV Rentenanpassungen überhaupt fremd, zwischen 1949 und 
1957 wurden diese diskretionär vorgenommen. Die Innovation der Rentenreform 
1957 bestand vor allem in der Einführung einer expliziten Rentendynamisierung.
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der Renten so gut wie konstant blieb. Während dies keinen 
Einfluss auf das Bruttorentenniveau hatte, nahm infolge 
der höheren Belastung der Arbeitseinkommen das Netto-
rentenniveau in den 1970er Jahren stark zu. Mit anderen 
Worten: Das verfügbare Einkommen der Rentner stieg im 
Verhältnis zum verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer 
überproportional an.

•  Von 1958 bis 1991 gab es bei den Rentenanpassungen keine 
Rückkopplung an die Veränderung des Rentnerquotienten. 
Auch danach erfolgte die Berücksichtigung der Entwick-
lung des Rentnerquotienten nur implizit. Erst mit dem Nach-
haltigkeitsfaktor wurde 2004 eine explizite Rückkopplung 
eingeführt. Eine (ausgereifte) umlagefinanzierte Alterssi-
cherung verzinst sich implizit mit der Wachstumsrate der 
Lohnsumme, die sich wiederum aus den Wachstumsraten 
der Einkommen und der Zahl der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigten ergibt. Die Rentenanpassungsformel be-
rücksichtigte jedoch bis 2004 lediglich die Wachstumsrate 
der Einkommen, was zu zusätzlichen Belastungen für die 
GRV führen muss, wenn die Lohnsumme langsamer wächst 
als die Einkommen. Wie oben geschildert, war dies in der 
Vergangenheit der Fall und wird aufgrund der Geburtenaus-
fälle in Zukunft noch stärker ins Gewicht fallen.

Die Politik hat hierauf mit diversen Reformmaßnahmen reagiert. 
So folgt die Rentenanpassung seit 1984 ohne zeitliche Verzö-
gerung der Veränderungsrate der zugrunde liegenden Einkom-
mensgröße im Vorjahr. Mit dem Rentenreformgesetz des Jahres 
1992 erfolgte der Übergang von der Brutto- zur Nettoanpassung 
der Renten. Die Rentenanpassungen fielen danach schwächer 
aus, wenn die Nettoquote der Erwerbstätigen sank und erhöhte 
sich entsprechend, wenn deren Abgabenlast abnahm. Dies hatte 
jedoch zur Folge, dass jede steuersenkende Maßnahme automa-
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tisch einen Anstieg der Bestandsrenten nach sich zog57. Aus die-
sem Grund ging man im Jahr 2001 zur sog. „modifizierten Brut-
toanpassung“ über. Danach orientiert sich der Rentenanstieg im 
Prinzip wieder an der Bruttolohnentwicklung. Von der Entwick-
lung der Bruttolöhne wird abgewichen, wenn die Belastung der 
aktiven Erwerbstätigen für ihre eigene Altersvorsorge zunimmt, 
d. h. wenn der Beitragssatz zur GRV steigt und/oder wenn sich 
der Ausgabenanteil zum Aufbau einer kapitalgedeckten Alters-
sicherung erhöht. Dabei wird unterstellt, dass die gesetzlichen 
Regelungen zur privaten, kapitalgedeckten Altersvorsorge voll 
ausgeschöpft werden. Schließlich wurde mit dem Rentenversi-
cherungsnachhaltigkeitsgesetz vom 16.6.2004 der sog. Nach-
haltigkeitsfaktor in die GRV eingeführt. Diese Modifikation der 
Anpassungsformel stellt eine direkte Anbindung der Rentenan-
passung an die Entwicklung des Rentnerquotienten her. Dies be-
deutet, dass immer dann, wenn die Zahl der (Äquivalenz)-rent-
ner im Verhältnis zu den (Äquivalenz)-beitragszahlern zunimmt, 
die Rentenanpassung geringer ausfällt als die Entwicklung der 
(modifizierten) Bruttoeinkommen. Die Rentenanpassung folgt 
insofern nur noch bedingt der Einkommensentwicklung.
Abbildung 7 zeigt die Entwicklung des Brutto- und des Netto-
rentenniveaus von 1957 bis 2003. Deutlich sind hier die oben 
beschriebenen Entwicklungen zu erkennen. Aufgrund der bis 
1991 geltenden verzögerten Rentenanpassung stiegen sowohl 
das Brutto- als auch das Nettorentenniveau im Zuge der Re-
zessionen 1966/67 und 1973 stark an. Die Bruttoanpassung der 
Renten führte des Weiteren dazu, dass das Nettorentenniveau in 
dieser Zeit stärker zunahm als das Bruttorentenniveau. Seit der 

57  Die Problematik dieses Anpassungsverfahrens wurde insbesondere in der zwei-
ten Hälfte der 1990er Jahre deutlich. Die mehrfache Erhöhung der persönlichen 
und der kindbedingten steuerlichen Freibeträge sollte nach der Intention des Ge-
setzgebers insbesondere den jungen Familien zugute kommen. Bei stringenter 
Anwendung der Nettolohnorientierung der Rente hätte sich dies jedoch auch in 
einem steigenden aktuellen Rentenwert niedergeschlagen.
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Rentenreform 1992 schwankt das Nettorentenniveau um 70%, 
während das Bruttorentenniveau leicht gesunken ist.
Es lässt sich somit schließen, dass die gesetzliche Rentenver-
sicherung auch aufgrund einer fehlspezifizierten Rentenanpas-
sungsformel finanziell belastet wurde. Dies gilt insbesondere für 
die 1970er Jahre. Die Defizite bei der Berechnung der Renten-
anpassung wurden in den letzten zwei Jahrzehnten jedoch weit-
gehend beseitigt.

Quelle: VDR (2004)

Abbildung 7: Entwicklung des Rentenniveaus in Deutschland
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Tabelle 16: Veränderungen des sozialen Ausgleichs in der gesetzlichen 
Rentenversicherung

Jahr Gesetz Maßnahme

1957 Rentenreform-
gesetz

Einführung der Berücksichtigung beitragsloser 
Zeiten bei der Rentenberechnung

1965 RV-änderungs-
gesetz (Härte-
novelle)

Anerkennung neuer und erleichterte Anrechnung 
bestehender Ersatz- und Ausfallzeiten

1972 Rentenreform-
gesetz

Einführung der Rente nach Mindesteinkommen

1978 20. Renten-
anpassung s-
gesetz

Begrenzung der Bemessungsgrundlage für Zeiten 
der Schul- bzw. Hochschulausbildung auf 100% 
des persönlichen Durchschnittsentgelts

1982 2. Haushalts-
strukturgesetz

Absenkung der Bemessungsgrundlage für Beitrags-
zahlungen des Bundes für Wehr- und Zivildienst-
leistende von 100% auf 75% des Durchschnittsent-
gelts aller Versicherten

1983 Haushalts-
begleitgesetz

Absenkung der Bemessungsgrundlage für Beitrags-
zahlungen des Bundes für Wehr- und Zivildienst-
leistende von 75% auf 70% des Durchschnittsent-
gelts aller Versicherten; Anrechnung von Zeiten der 
Arbeitslosigkeit nicht mehr als Beitrags-, sondern 
als Ausfallzeiten

1992 Renten-
reformgesetz

Einschränkung der anrechenbaren Ausbildungsjah-
re, Abschaffung der Rente nach Mindesteinkom-
men

1996 Wachstumsför-
derungsgesetz

Weitere Einsparungen bei den Ausbildungszeiten

1999 Haushalts-
sanierungs-
gesetz

Niedrigere Bemessung von Beiträgen für Emp-
fänger von Arbeitslosenhilfe sowie Wehr- und 
Zivildienstleistende

2004 Rentenver- 
sicherungsnach- 
haltig keits -
gesetz

Einschränkung bei der Bewertung schulischer und 
beruflicher Ausbildung
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Tabelle 17: Entwicklung des versicherungspflichtigen Personenkreises

Jahr Maßnahme Wirkung
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1957 Gesetz über die Altershilfe für  
Landwirte v. 1.7.1957

X

1960 Fremdrentengesetz X

1962 Handwerkerversicherungsgesetz X

1965 Erhöhung der Pflichtgrenze  
für Angestellte um 40%  
(Härtenovelle v. 9.6.1965)

X

1968 Einführung der Versicherungspflicht 
für alle Angestellten (Finanzierungs-
änderungsgesetz v. 21.12.1967)

X

1972 Möglichkeit zur freiwilligen  
Versicherung für alle Personen  
ab dem 16. Lebensjahr

X

1972 Möglichkeit für Selbständige zur  
freiwilligen Versicherung mit  
Beitragsnachentrichtung

X

1983 Einführung der Versicherungspflicht 
für selbständige Künstler und  
Publizisten

X

1984 Einbeziehung von Sonderzahlungen 
(Urlaubs- und Weihnachtsgeld)  
in die Versicherungspflicht

X

A.2  Entwicklung des versicherungs pflichtigen  
Personenkreises
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Jahr Maßnahme Wirkung
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1986 Einbeziehung von Erziehungs- 
personen in die Versicherungspflicht 
(Anrechnung von max. 12 Monaten 
Kindererziehungszeiten)

X

1992 Erweiterung der Versicherungspflicht 
von Erziehungspersonen  
(Anrechnung von max. 36 Monaten 
Kindererziehungszeiten)

X

1995 Einbeziehung von Pflegepersonen  
in die Versicherungspflicht (Beitrags-
zahlung durch Pflegeversicherung)

X

1999 Einführung sog. „echter Beitrags-
zahlungen“ des Bundes für  
Erziehungszeiten

X

1999 Einbeziehung arbeitnehmerähnlich 
Selbständiger in die GRV

X

1999 Möglichkeit zur freiwilligen Versiche-
rung von geringfügig Beschäftigten

X

2002 Versicherungspflicht von Beziehern 
eines Existenzgründungszuschusses 
(Ich AG)

X

Fortsetzung Tabelle 17: Entwicklung des versicherungspflichtigen  
Personenkreises
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